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Der Gemeindepräsident hat das Wort 
 
 
 
Liebe Kaufdorferinnen, liebe Kaufdorfer 

Seit mehr als einem Jahr befinden wir uns in einer ge-
sundheitlichen Notlage. Die Meinungen dazu gehen weit 
auseinander. 

Beim sozialen Leben in unserem Dorf hat es alle getrof-
fen. Auf die üblichen Kontakte und Treffpunkte musste 
verzichtet werden. Die politischen Anlässe waren auf das Nötigste be-
schränkt. Auch nicht mehr möglich war, sich beim Seniorenausflug, im Ver-
einssport oder im Restaurant zu treffen. 

Schwerwiegender sind die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen. Schlimm, wer in der Familie von einem unerwarteten Todesfall be-
troffen ist. Hart, wer mit existenziellen Sorgen leben muss. Zwar unterstüt-
zen die Kurzarbeitsentschädigung der Arbeitslosenkasse sowie die Härte-
fall-Hilfe für Unternehmen. Trotzdem gingen die Massnahmen zur Verhinde-
rung eines Zusammenbruchs des Gesundheitswesens nicht spurlos an uns 
vorbei. 

Was bringt nun der kommende Frühling? Mit dem Shutdown und der Impf-
kampagne blieb die gefürchtete dritte Welle bisher aus. Jetzt im März gehen 
die Läden, Museen und Sportanlagen wieder auf. Im April soll der zweite 
grosse Öffnungsschritt folgen, sodass die Sonne scheint und die Hoffnung 
keimt? Hoffen wir, unerwünschte, böse Überraschungen bleiben nun aus. 

Ein Gemeinwesen ist stark, wenn sich die Gesunden um die Kranken, die 
Reichen um die Armen und die Jungen um die Alten kümmern. 

Bei Fragen, Sorgen oder Anliegen dürfen Sie gerne die Gemeindeverwal-
tung oder die Behörden kontaktieren. 

 

Andreas Meyer, Gemeindepräsident  
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Informationen der Behörden 

Verzeichnis Gemeinderat und ständige Kommissionen 

 

Gemeinderat 

Andreas Meyer 
Gemeindepräsident 
Präsidiales, Finanzen, Planung 

Dorfstrasse 14,  079 798 70 01 
andreas.meyer@gemeinde.kaufdorf.ch 

André Maire 
Vizegemeindepräsident 
Sicherheit, Liegenschaften,  
Land- und Forstwirtschaft 

Kleemattweg 13,  079 396 42 00 
andre.maire@gemeinde.kaufdorf.ch 

Markus Becker 
Gesundheit und Soziales, Kul-
tur und Sport 

markus.becker@gemeinde.kaufdorf.ch 

Patrick Goetschi 
Bauwesen 

Trümlerestrasse 19, 079 585 95 97 
patrick.goetschi@gemeinde.kaufdorf.ch 

Michelle Locher 
Bildung 

Flueacherweg 1,  079 784 96 72 
michelle.locher@gemeinde.kaufdorf.ch 

 

 

Baukommission 

Patrick Goetschi, Präsident Trümlerestrasse 19, 079 585 95 97 

John Messerli, Vizepräsident Ob. Husmattweg 9, 079 946 24 43 

Stefan Aebersold  Alpenstrasse 50,   031 819 29 54 

Christian Ambühl  Wiesenweg 2, 031 819 14 72 

Christian Luginbühl Guetebrünneweg 66, 079 282 24 88 031 371 74 26 

 

 

Bildungskommission 

Michelle Locher, Präsidentin Flueacherweg 1, 079 784 96 72  

Stephan Amann, Vizepräsident Rohrmatt 4, 079 441 62 39 

Manuela Füglister Moosstrasse 44, 031 371 55 42 

Ferdinand Meile Alpenstrasse 14,  

Tanja Seewer Trümlerestrasse 4, 079 202 76 87 
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Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat 

 Den Ehegatten Manuel Nitsche und Grit Sommer mit den Kindern Rio 
und Rosa das Gemeindebürgerrecht zugesichert. 

 Die Vereinbarung über die Rückerstattung des Kostenanteils an die 
mehrjährige Weiterbildung der Verwaltungsangestellten Daniela Meyer 
zur Gemeindeschreiberin genehmigt. Damit wird angestrebt, sich auch 
nach der Pensionierung des heutigen Gemeindeverwalters Urs Grünig im 
Jahr 2026 auf die Dienste einer kompetenten Fachperson verlassen zu 
können. 

 Infolge der seit zwei Jahren – insbesondere wegen der Kostensteigerung 
bei der Grünabfuhr - defizitären Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 
und des in dieser Spezialfinanzierung bestehenden Bilanzfehlbetrages 
beschlossen, an der nächsten Gemeindeversammlung die Erhöhung des 
Grünabfuhr-Gebührenrahmens zu beantragen. 

 Nach der Wahl von Patrick Goetschi in den Gemeinderat (als Nachfolger 
von Sven Heinitz) die Ressortverteilung vorgenommen. Patrick Goetschi 
übernimmt von seinem Vorgänger das Ressort Bau und die übrigen 
Ratsmitglieder behalten ihre bisherigen Ressorts (Organigramm 
1.1.2021). 
o Andreas Meyer = Präsidiales, Finanzen, Steuern und Planung 
o André Maire = Vizepräsidium, Sicherheit, Liegenschaften, Gemeinde-

werke, Land- und Forstwirtschaft 
o Michelle Locher = Bildung 
o Markus Becker = Gesundheit, Soziales, Kultur und Sport 
o Patrick Goetschi = Bauwesen 

 Die vom Regierungsstatthalteramt ausgestellte Baubewilligung für die 
Mobilfunkanlage beim Sportplatz Kleematte und dass dasselbe Amt über 
die aufsichtsrechtliche Anzeige von 17 Kaufdorferinnen und Kaufdorfern 
in dieser Sache gegen den Gemeinderat noch nicht entschieden hat, zur 
Kenntnis genommen. 

 Den Terminplan für das Jahr 2021 bereinigt. Die Gemeindeversammlun-
gen sind für Montag, 7. Juni, und Mittwoch, 1. Dezember 2021, geplant. 
Fortlaufend sind die Termine auf der Website aufgeschaltet. 

 Das Stellenpensum der Reinigungshilfe im Schulhaus befristet für ein 
Jahr von 30 auf 35 % erhöht, infolge deutlichem Mehraufwand und ent-
sprechendem Gleitzeitsaldo, um in der Pandemie die gesundheitsbeding-
ten Vorgaben mit verkürzten Reinigungsintervallen weiter gewährleisten 
zu können. 

 Estelle Linkens und ihrer Tochter Davina das Gemeindebürgerrecht zu-
gesichert. 

 Beschlossen, im Rahmen des 50 Jahre Jubiläums des Frauenstimm-
rechts in der Schweiz für die Ansprache an der 1. August Feier 2021 eine 
Rednerin zu suchen. 

https://www.kaufdorf.ch/view/data/8237/1%20400%20Organigramm%20Gemeinderat%20Kaufdorf%202021.pdf
https://www.kaufdorf.ch/view/data/8237/1%20400%20Organigramm%20Gemeinderat%20Kaufdorf%202021.pdf
https://www.kaufdorf.ch/Events.htm
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 Auf die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 Rückschau ge-
halten und ist erfreut über die Genehmigung sämtlicher Gemeinderatsan-
träge an dieser Versammlung. 

 Für die Sanierung des Strassenanschlusses an die Liegenschaft 
Dorfstrasse 5 einen Verpflichtungskredit von 15'000 Franken genehmigt. 

 Aufgrund der an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 ge-
nehmigten Erhöhung der Steueranlage beschlossen, die Löhne des Ge-
meindepersonals unverändert zu belassen, auch wenn alle Angestellten 
der Gemeinden aufgrund der Leistungsbeurteilung eine Gehaltsstufener-
höhung verdient hätten. 

 Den Bericht über die von der Revisionsstelle ROD am 6. November 2020 
vorgenommene unangemeldete Zwischenrevision, in welchem festgehal-
ten wurde, dass alles in Ordnung ist, zur Kenntnis genommen. 

 Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 – un-
ter Vorbehalt allenfalls eingehender Einsprachen – genehmigt. 

 An der von 52 Stimmberechtigten (6.9 %) besuchten Gemeindeersamm-
lung wurde der Finanzplan 2020 bis 2025 zur Kenntnis genommen. Das 
Budget 2021 mit der Erhöhung der Steueranlage von 1.80 auf 1.94 und 
auch der Nachkredit mit der Kreditabrechnung für die Generelle Entwäs-
serungsplanung GEP wurden - wie vom Gemeinderat beantragt - ge-
nehmigt. Als Nachfolger für den auf 1. Dezember 2020 zurückgetretenen 
Gemeinderat Sven Heinitz konnte Patrick Goetschi in stiller Wahl als ge-
wählt erklärt werden. Die Details in der Botschaft des Gemeinderates zu 
dieser Gemeindeversammlung können der Gemeindehomepage 
www.kaufdorf.ch entnommen werden. 

 Die anlässlich der Klausurtagung des Gemeinderates erarbeiteten Legis-
laturziele 2020 – 2023 bereinigt und verabschiedet. Diese können auf der 
Gemeindehomepage www.kaufdorf.ch eingesehen werden. 

 Zur aufsichtsrechtlichen Anzeige, welche 17 Kaufdorferinnen und Kauf-
dorfer beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland gegen das Vorge-
hen des Gemeinderates beim Abschluss des Mietvertrages um die Mobil-
funkanlage beim Sportplatz Kleematte eingereicht haben, eine Stellung-
nahme ans Regierungsstatthalteramt beschlossen. 

  

http://www.kaufdorf.ch/
http://www.kaufdorf.ch/
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Termine 2021 

26. Mai 2021 Tavelrunde 1/2021 
7. Juni 2021 Gemeindeversammlung 
1. August 2021 1. Augustfeier  
20. August 2021 Jungbürgerfeier 
18. November 2021 Tavelrunde 2/2021 
28. November 2021 Adventsfenster auf dem Dorfplatz 
1. Dezember 2021 Gemeindeversammlung 
 

Entsorgungen 2021 

Kehrichtabfuhr inkl. Sperrgut 

Jeden Freitag - in den Gebieten Guetebrünne und Weid sowie Oberer Hus-
mattweg 7 + 9, lediglich jeden zweiten Freitag. 

Grünabfuhr 

Im Jahr 2021 finden an folgenden Daten Grünabfuhren statt: 

März: Montag, 1. und 15. März 2021 

April: Dienstag, 6. und Montag, 19. April 2021 

Mai: Montag, 3. und 17. Mai 2021 

Juni: Montag, 7. und 21. Juni 2021 

Juli: Montag, 5. Juli 2021 

August: Montag, 2. und 16. August 2021 

September: Montag, 6. und 20. September 2021 

Oktober: Montag, 4. und 18. Oktober 2021 

November: Montag, 1. und 15. November 2021 

Dezember: Montag, 6. Dezember 2021 

Die Gebührenmarken für die Kehrichtabfuhr und für die Grünabfuhr können 
bei der Gemeindeverwaltung und bei der Metzgerei Anderegg bezogen wer-
den. 
 
Die Ware (Kehricht, Sperrgut und Grüngut) muss am Abfuhrtag spätes-
tens um 07.00 Uhr an den bezeichneten Sammelplätzen vorschriftsge-
mäss zur Abfuhr bereitstehen. 
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Bäume, Sträucher und Hecken zurückschneiden 

Aufforderung an die Anstösser von Strassen, Wegen und Trottoirs 

Die Anstösser an Strassen, Wege und Trottoirs werden hiermit aufgefordert, 
das Zurückschneiden der Äste, Grünhecken und Sträucher usw. bis zum 31. 
Mai 2021 auf die vorgeschriebenen Abmessungen (siehe Skizze Lichtraum-
profil) auszuführen. Gemäss dem Strassengesetz des Kantons Bern ist das 
Strassengebiet über Trottoirs, Rad- und Fusswegen bis auf eine Höhe von 
2.50 m und über der Fahrbahn bis auf eine Höhe von 4.50 m freizuhalten. 
Wenn die öffentliche Beleuchtung beeinträchtigt wird, sind die überhängen-
den Äste bis auf Lampenhöhe zurückzuschneiden. 

Anpflanzungen (Hecken, Sträucher, Äste, etc.) müssen seitlich mindestens 
0.50 m Abstand vom Fahrbahnrand haben. An Kreuzungen, Einmündungen 
und Kurven dürfen Sträucher und andere Bepflanzungen die Übersicht nicht 
beeinträchtigen. Die Maximalhöhe im Sichtbereich beträgt 0.60 m. 

Nach diesem Zeitpunkt können die zuständigen Gemeindeorgane aufgrund 
der erwähnten Gesetzesbestimmungen die notwendigen Schritte unterneh-
men, um die nicht erledigten Arbeiten auf Kosten der Pflichtigen (Ersatzvor-
nahme) ausführen zu lassen.  

Die Gemeinde dankt der Bevölkerung für die Mithilfe. 
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Neuerung im Bereich der Steuern 

Neue Fristverlängerungspraxis ab 1. Januar 2021 
Die Zahl der Fristverlängerungen nimmt jedes Jahr zu. Per 31.12.2019 wa-
ren es bei den natürlichen Personen 410'000. Davon nutzten rund 83 % die 
kostenlose Fristverlängerung. Das führte dazu, dass der Steuererklärungs-
Eingang von Mitte Juni bis Mitte September sehr tief war. Die Steuerverwal-
tung des Kantons Bern hat deshalb die Fristen und die Tarife angepasst. 
 

Steuererklärung natürliche Personen 
Einreichefrist 15. März 
 Online Schriftlich (E-Mail/Brief), 
  Telefon, Schalter 

Fristverlängerung neu bisher neu bisher 

bis 15. Juli Gratis Gratis 20.- 20.- 

bis 15. September  20.- Gratis 40.- 20.- 

bis 15. November 40.- 10.- 60.- 20.- 
 

Steuererklärung juristische Personen 
Bei Abschluss 31.12. -> Einreichefrist 31.7. 
 Online  Schriftlich (E-Mail/Brief), 
   Telefon, Schalter 

Fristverlängerung neu bisher neu bisher 
bis 15. September Gratis Gratis 20.- 20.- 

bis 15. November 20.- 20.- 40.- 20.- 
 

Steuererklärung neu erst ab 18 Jahren 
Minderjährige sind nur für das eigene Erwerbseinkommen selbständig steu-
erpflichtig, dies aber unabhängig vom Alter. Meist ist das Erwerbseinkom-
men aber so tief, dass keine Steuer resultiert. Deshalb wird der Prozess ab 
2020 angepasst. Ab Jahrgang 2004 wird die Steuererklärung erstmals im 
Jahr 2022 ausgelöst. 
 

Impressum 

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Kaufdorf.  
Erscheint vier Mal jährlich. 

Herausgeber: Gemeinderat Kaufdorf 
Auflage: 500 Exemplare 
Empfänger: - alle Haushaltungen in Kaufdorf 

- Nachbargemeinden 
- Presse 
- Interessierte 

Redaktion: Gemeindeverwaltung, 3126 Kaufdorf 
Telefon: 031 809 04 39 
Fax: 031 809 13 26 
E-Mail: gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch 
Internet: www.kaufdorf.ch 

Redaktionsschluss Choufdorfer 2/2021:  Montag, 19. April 2021 
Redaktionsschluss Choufdorfer 3/2021:  Montag, 23. August 2021 
Redaktionsschluss Choufdorfer 4/2021:  Montag, 18. Oktober 2021  

mailto:gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch
http://www.kaufdorf.ch/
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Das gilt 2021 neu im Strassenverkehr 
 

Lernfahrten sind neu ab 17 Jahren erlaubt, mit Anhänger darf teilweise 100 
km/h gefahren werden und Velos können bei Rot rechts abbiegen, falls so 
signalisiert. Diese und weitere Änderungen im Verkehrsrecht kommen ab 
2021 – eine Übersicht. 
 

Das Verkehrsrecht wird laufend an-
gepasst. Oft sind es kleine Ände-
rungen. Für 2021 stehen hingegen 
mehrere wesentliche Neuerungen 
an. So kann Jugendlichen neu der 
Lernfahrausweis für Personenwagen 
ab 17 Jahren erteilt werden. Das 
Mindestalter für den Erwerb des 
Führerausweises bleibt bei 18 Jahren. Es verlängert sich also die Zeit, in der 
Neulenker vor der Prüfung Fahrpraxis erwerben können. 
 

Für den Langsamverkehr gibt es ebenfalls Anpassungen. Kinder bis 12 Jah-
re dürfen auf Fusswegen und Trottoirs Rad fahren, falls weder Radweg noch 
-streifen vorhanden sind. Dabei müssen sie Rücksicht nehmen und Fuss-
gängern Vortritt gewähren. 
Und wer mit Velo oder Töffli unterwegs ist, darf neu bei Rot nach rechts ab-
biegen, falls neben der Ampel das Signal «Rechtsabbiegen für Radfahrer 
gestattet» angebracht ist. Dabei haben sie keinen Vortritt. 
 

Auf Autobahnen und -strassen gibt es ebenfalls Änderungen. So ist rechts 
vorbeifahren mit der gebotenen Vorsicht künftig erlaubt, z.B. bei Kolonnen-
verkehr auf der mittleren oder linken Fahrbahn. Rechts überholen, also das 
Vorbeifahren mit direktem aus- und wieder einschwenken, ist nach wie vor 
verboten. 
Obligatorisch wird im neuen Jahr das Bilden einer Rettungsgasse zwischen 
dem äussersten linken und dem unmittelbar rechts danebenliegenden Fahr-
streifen bei stockendem Verkehr oder Stau. 
 

Für leichte Motorwagen mit einem Anhänger ist ab 2021 auf Autobahnen 
und -strassen teilweise eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h statt bis-
her 80 km/h erlaubt. Massgeblich dafür sind die Herstellerangaben für den 
Anhänger. Das Gesamtgewicht des Anhängers darf 3,5 t nicht übersteigen.  
 

Ebenso obligatorisch wird der «Reissverschluss». Unmittelbar vor Beginn 
einer Verengung muss den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen ab-
wechslungsweise der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen ermög-
licht werden. Die Spur soll erst gewechselt werden, wenn dies so signalisiert 
wird beziehungsweise kurz bevor sie endet, um den Platz auf der zusätzli-
chen Spur möglichst lange zu nutzen.  
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Rechnungen der Gemeinde als E-Rechnung bezahlen 
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Schule Kaufdorf 
 

Weihnachtsfeier Schule Kaufdorf 2020 
 

Ausserordentliche Situationen erfordern kreative Lösungen! Trotz Corona 
haben es die Lehrpersonen der Schule Kaufdorf geschafft, für die Schü-
ler*innen eine Weihnachtsfeier zu organisieren und zu feiern. Gefehlt hat nur 
der Schnee! 
Begonnen hat es schon vor der grossen Pause mit einem Konzert der Flö-
tengruppe im Korridor. Die Klassenzimmertüren wurden geöffnet und alle 
konnten den wunderbaren Klängen der Flöten zuhören.  
Nach der grossen Pause trafen sich alle klassenweise auf dem roten Platz. 
Das OK der Feier begrüsste alle und erklärte den Weihnachtsparcour. An-
schliessend durchliefen alle Klassen die 6 Posten. Es wurde gebastelt, ge-
sungen, Geschichten gehört, gemalt und einiges mehr. Zuletzt fanden sich 
alle wieder auf dem roten Platz ein, um gemeinsam das eingeübte Lied zu 
singen: Feliz Navidad. 
Ein grosses Dankeschön an alle, die diese Weihnachtsfeier in dieser her-
ausfordernden Zeit ermöglicht haben.  
Elisabeth Freudiger 
Schulleiterin 
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Allgemeine Informationen 

Musikschule Gürbetal 

Offene Türen/Einblick in unser Angebot März 
2021 

Da (Stand Mitte Januar 21) nicht davon auszugehen ist, dass wie geplant an 
den beiden ersten Samstagen im März im herkömmlichen Sinn ‘offene Tü-
ren’ durchgeführt werden können, reichern wir den Einblick in unser Angebot 
auf unserer Website mit neuen Beiträgen an. Diese werden anfangs März 
produziert und anschliessend aufgeschaltet. Wir laden Sie herzlich ein, uns 
ab Mitte März unter www.ms-guerbetal.ch zu besuchen!  

Zudem bieten wir exklusiv diesen Frühling (bis Ende Juni) an:  

kostenlose ABC-Lektionen à 20 Minuten  

 Ausprobieren des Instrumentes 

 Beratung durch die Lehrperson 

 Checken, ob du dich für ein Schnupper-Abonnement (3x30 Minuten) 

oder gleich für den regulären Unterricht anmelden möchtest 
 

Für den konkreten Einblick empfehlen wir weiterhin unser beliebtes   
Schnupper-Abonnement: 

In 3 Lektionen à 30 Minuten kann bei einer Lehrperson auf einem Instru-
ment ein Einblick in den Unterricht gewonnen werden.  
Die Anmeldung ist jederzeit möglich. Je nach Kapazitäten der Lehrperso-
nen kann anschliessend oder nach etwas Wartezeit mit den Schnupperlekti-
onen gestartet werden. Instrumente können während des Abos in der Regel 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Nach Abschluss des Abos besteht 
keine Verpflichtung, den Unterricht fortzusetzen - die Möglichkeit aber natür-
lich durchaus! Wenn es stundenplantechnisch möglich ist kann das Schnup-
pern nahtlos in Regelunterricht übergehen. 
Nach dem Motto ‘probieren geht über studieren’ laden wir Interessierte 
gerne auf spannende musikalische Entdeckungsreisen ein! 
Ein Schnupperabonnement für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre (in 
Ausbildung bis 25 Jahre) kostet 110.-, eines für Erwachsene 245.- 
 

Ab Mitte März finden Sie Infos und Anmeldeformular auf unserer Website. 
 

Familienkonzert: Maestro Mozart – eine kleine Nachtmusik 
Für Kinder ab ca 5 Jahren und ihre erwachsenen Begleitpersonen 
Sonntag, 28. März 2021, 16.00 Uhr, Aaresaal Belp 
Ensemble Zefirino (Nadja Camichel, Querflöte - Bridget Greason-Sharp, 
Oboe -- Michael Marending, Klarinette - Severin Zoll, Horn - Till Schneider, 
Fagott -  
Adrian Kurmann Schauspiel), exklusiv für dieses Konzert mit Beteiligung des 
JuniorOrchesters der Musikschule (Dorothee Schmid, Leitung) 
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Maestro Mozart ist ratlos. Mit diesem Orchester will seine kleine Nachtmusik 
einfach nicht gelingen. Nur fünf Musiker*innen sind aufgetaucht und dazu 
erst noch die falschen. Wäre das Konzert doch nicht schon heute Abend! 
Doch auch die Damen und Herren des Orchesters sind ungehalten über den 
exzentrischen Maestro. Was will der komische Kauz nur von ihnen, er hat ja 
noch nicht mal die Musik fertig komponiert! 
Hilfesuchend wenden sie sich an das Publikum. Gibt es im Konzertsaal viel-
leicht jemanden, der ihnen weiterhelfen kann? Auf der Suche nach der Voll-
endung des Werks ist den Musiker*innen und dem Komponisten jede Idee 
recht und es bleibt nichts unversucht, um den Maestro zufrieden zu stellen. 
Aber die Frage bleibt bis zum Schluss: Wird es dem Publikum gelingen, Mo-
zart und dem Orchester aus der Patsche zu helfen? 
 

Lassen Sie sich überraschen, welche Rolle die jungen Streicherinnen und 
Streicher in dem Ganzen noch spielen werden… 
 

Eintritt frei – Kollekte – Durchführung je nach geltenden Bestimmun-
gen – informieren Sie sich unter www.ms-guerbetal.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauenverein Kaufdorf 

 
 
  

http://www.ms-guerbetal.ch/
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Pro Senectute 

Gesundheiterhalten Unterstützung der älteren Be-
völkerung 
Trotz Corona: aktiv bleiben – mit Schutzmassnahmen 
 
Die Corona-bedingten Einschränkungen treffen viele ältere Menschen 
hart. Der Wegfall zahlreicher Aktivitäten nimmt ihnen wichtige soziale, 
geistige und körperliche Anregungen. Zusammen mit der dunklen Win-
terzeit belastet dies die Gesundheit. Mit einer gemeinsamen Initiative 
unterstützen fünf Organisationen ältere Menschen dabei aktiv zu blei-
ben - unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. 

Viele ältere Menschen haben sich vor Corona in Vereinen, in Kirchgemein-
den oder in der Kultur engagiert. Sie haben an sozialen Anlässen teilge-
nommen, Kulturveranstaltungen, Altersnachmittage, Mittagstische oder Fit-
nessangebote besucht. Dadurch waren sie Teil der Gesellschaft, die Tätig-
keiten gaben dem Alltag Sinn und Struktur.  

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen sind viele dieser Aktivitä-
ten unmöglich, soziale Kontakte und geistige Herausforderungen reduzieren 
sich auf ein Minimum. «Wer rastet, der rostet» – besonders im Alter birgt 
Inaktivität Risiken. Geistige und körperliche Fähigkeiten gehen verloren, die 
Gefahr von Stürzen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen nimmt zu, feh-
lende Kontakte schlagen auf die Stimmung. Die Folgen sind persönliches 
Leid, Mehrbelastung des Gesundheitswesens und erhöhte Kosten für die 
Gesellschaft.  

Mit einer gemeinsamen Initiative setzen Pro Senectute Kanton Bern, das 
Schweizerische Rote Kreuz Kanton Bern, die reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn, die katholische Kirche Region Bern und Pro Senior ein Zei-
chen. Wir ermuntern ältere Menschen, aktiv zu bleiben, im Haus und aus-
serhalb - unter Einhaltung der Schutzmassnahmen.  

Möglichkeiten gibt es viele: Wer kann, soll beispielsweise mit der Nachbarin, 
dem Nachbarn ein Spaziertandem bilden oder sich mit Gleichgesinnten zu 
einer kleinen Spaziergruppe zusammentun und von zu Hause aus losmar-
schieren. Regelmässige Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf 
in Schwung, erhält die Mobilität und tut der Psyche gut. Damit Gespräche 
beim Spaziergang nicht zur Gefahr werden, braucht es allerdings Abstand 
und Masken, auf den gemeinsamen Kaffee sollte verzichtet werden. Wer 
lieber zu Hause aktiv ist, kann beispielsweise eine Sprache erlernen. Oder 
Musik hören, mitsingen und sich dazu bewegen. Wer gerne kreativ ist, kann 
Weihnachtskarten gestalten, Gedichte schreiben oder Rezepte ausprobie-
ren.  

Vieles kann lustvoll sein und geistig, sozial und körperlich anregen. Die be-
teiligten Gesundheitsorganisationen unterstützen ältere Menschen deshalb 
mit Anregungen, bei Fragen und Anliegen (siehe beiliegenden Flyer für Kon-
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taktangaben). Informationen und Tipps sind auch unter 
https://be.prosenectute.ch/de/coronavirus/gesundheit.html zu finden.  

Diese Initiative wird unterstützt von der Gesundheits-, Sozial- und Integrati-
onsdirektion des Kantons Bern und ideell vom Spitex Verband Kanton Bern. 

 

 

 

Pro Senectute unterstützt ältere Menschen bei der Anmeldung für die 
Covid-19-Impfung 
 

Im Kanton Bern ist die Impfkampagne Covid-19 angelaufen und die 
ersten Impftermine sind bereits ausgebucht. Das Anmeldeverfahren ist 
nicht ganz einfach. Pro Senectute Kanton Bern unterstützt kostenlos 
die älteren Menschen bei der Anmeldung für die Impfung. Interessierte 
können sich telefonisch auf den Beratungsstellen im Kanton Bern 
melden. 

Seit der Zulassung des Impfstoffs BNT162 von Pfizer und Biontech und Mo-
derna (COVID-19 mRNA Vaccine Moderna) besteht ein grosses Informati-
onsbedürfnis der älteren Bevölkerung wie sie sich für Impf-Termine anmel-
den kann. Die entsprechende Registrierung – per Telefon oder online – 
kann für die interessierten Menschen herausfordernd sein. 

Am 11. Januar 2021 hat auch der Kanton Bern mit dem Impfen begonnen. 
Aktuell können sich ältere Menschen ab dem 75. Altersjahr für einen Impf-
termin anmelden.  
 
Trotz allen Informationen und Möglichkeiten ist die Anmeldung und Regist-
rierung für einen Impf-Termin nicht ganz einfach. Deshalb hat sich Pro 
Senectute Kanton Bern entschieden, die älteren Menschen bei der Anmel-
dung zu unterstützen. Ab sofort können sich Menschen ab 75 an die Pro 
Senectute Beratungsstellen im Kanton Bern wenden. Nach telefonischer Vo-
ranmeldung stehen Fachpersonen für eine persönliche Unterstützung zur 
Anmeldung für die COVID-19 Impfung zur Verfügung.  
 
Pro Senectute Kanton Bern unterstützt die Corona-Impfstrategie von Bund 
und Kanton und begrüsst sehr, wenn sich alle Personen impfen lassen. 
Denn die Impfung verhindert einen schweren Covid19-Krankheitsverlauf und 
es ist auch weniger wahrscheinlich, dass andere Personen angesteckt wer-
den. Nebst den weiterhin strikt einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmass-
nahmen, trägt sie entsprechend dazu bei, dass weniger Leid entsteht, dass 
das Gesundheitssystem entlastet wird und die Hoffnung auf ein leichteres 
Leben in mittelfristiger Zukunft steigt.  

https://be.prosenectute.ch/de/coronavirus/gesundheit.html
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Pro Senectute Kanton Bern organisiert «Gymnastik im Wohnzimmer» 
auf TeleBärn  
 
Der lokale Berner Fernsehsender TeleBärn wird ab 15. Februar 2021 die 
Sendung «Gymnastik im Wohnzimmer» täglich am Morgen ausstrahlen. Das 
Programm wurde von Pro Senectute Arc jurassien ins Leben gerufen und 
wird von Pro Senectute Kanton Bern unterstützt, um die Bewegung zu Hau-
se zu fördern. 

Die Gymnastiksendung «Gymnastik im Wohnzimmer» wird auf «Canal Al-
pha» und «TeleBielingue» seit April 2020 täglich von Montag bis Samstag 
ausgestrahlt. Die von Pro Senectute Arc jurassien produzierte Sendung ist 
in diesen Medien ein grosser Erfolg und erfreut sich hoher Einschaltquoten.  
 

Pro Senectute Kanton Bern hat sich deshalb entschieden, diese Sendung 
im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern neu in Zusammenarbeit mit 
dem Sender «TeleBärn» ebenfalls auszustrahlen. Ab 15. Februar 2021 wird 
täglich von Montag bis Freitag am Morgen um 
8.20 Uhr. «Gymnastik im Wohnzimmer» gesendet.  
 

Wir können mit diesem Beitrag allen älteren -  und vielleicht auch jüngeren  - 
Menschen zuhause die Möglichkeit bieten, sich während der anhaltenden 
Pandemie, in der alle Fitness-Studios geschlossen sind, mit wenig Aufwand 
und sanften Gymnastikübungen körperlich fit zu halten. 
 

Ein Programm, das jetzt zweisprachig ist 
Die Sendung «Gymnastik im Wohnzimmer» wurde mit jungen Sportwissen-
schaftlern, die auf die Arbeit mit Senioren spezialisiert sind in Französisch 
aufgenommen. Dank dem grossen Engagement des Forums für die Zwei-
sprachigkeit in Biel/Bienne und der grosszügigen Unterstützung durch den 
Kanton Bern sowie des Fonds für die Zweisprachigkeit des Bundes, steht 
die Sendung mit Simultanübersetzung nun auch deutschsprachigen Kanto-
nen zur Verfügung. Pro Senectute Kanton Bern kann dank grosszügiger Un-
terstützung und in Zusammenarbeit mit «TeleBärn» die Sendung von Pro 
Senectute Arc jurassien übernehmen und ausstrahlen lassen.  
 

«Pro Senectute - gemeinsam stärker» über die Sprachgrenze hinweg  
Diese Sendung bietet eine neue Form der Zusammenarbeit über den «Rös-
tigraben» hinaus und soll hoffentlich länger anhalten als die Pandemie. Für 
die Zuschauerinnen und Zuschauer, egal welchen Alters, bieten wir regel-
mässige Bewegung und Lebensqualität im Alltag. 
 

Die Sendung «Gymnastik im Wohnzimmer» ist ab 15. Februar 2021 auf 
«TeleBärn» täglich von Montag bis Freitag, von 8.20 Uhr zu sehen. Verpas-
sen Sie die erste Ausstrahlung nicht, kleiden Sie sich bequem und machen 
Sie Platz in Ihrem Wohnzimmer. 
 

Wir wünschen allen viel Freude und Motivation beim aktiven Mitmachen.  
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Wichtige Adressen 
 

Notfalldienste Schweiz 
Notruf allgemein Telefon: 112 
Notarzt Telefon: 144 
Feuerwehr Telefon: 118 
Polizei Telefon: 117 
Rega Telefon: 1414 
Pannenhilfe TCS Telefon: 0800 140 140 
 

Notfalldienste regional 
Ärztlicher Notfalldienst Riggisberg Telefon: 0900 57 67 47 (CHF 1.98 / Minute ab Festnetz) 
Notfalldienst der Apotheken Telefon: 031 819 56 81 
Zahnärztlicher Notfalldienst Thun Telefon: 033 226 26 26 
Augenärztlicher Notfalldienst Telefon: 031 819 58 33 
Augenzentrum Spital Belp Telefon: 031 511 37 37 
Kirchgemeinde Thurnen Telefon: 031 809 01 44 (Pikettdienst für Bestattungen) 
Zivilstandsamt Bern-Mittelland Telefon: 031 635 42 00 
 

Gemeindeverwaltung Kaufdorf Telefon: 031 809 04 39 
Dorfstrasse 10 Fax: 031 809 13 26 
3126 Kaufdorf E-Mail: gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch 
 Montag 14.00 – 16.30 Uhr 
 Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch und Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 
 Freitag ganzer Tag geschlossen 
 

Schule Kaufdorf Telefon: 031 809 04 72 (Lehrerzimmer) 
Dorfstrasse 12 E-Mail: info@schulekaufdorf.ch 
3126 Kaufdorf  Bürozeiten Schulleitung, 031 809 07 15: 
 Dienstag und Donnerstag 09.00 - 11.00 + 14.00 - 16.00 Uhr 
 

Schule Toffen 
Schulleitung Telefon: 031 819 56 31 
Bahnhofstrasse 10  
3125 Toffen  
 

Sekundarschule Belp 
Schulleitung Telefon: 031 819 42 60 
Thalgutstrasse 5 
3123 Belp  
 

AHV-Zweigstelle Belp Telefon: 031 818 22 70/71/80 
Galactinastrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag 08.30 – 11.30 + 14.00 – 18.00 Uhr 
 Dienstag/Mittwoch: 08.30 – 11.30 + 14.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag: Vormittag geschlossen / 14.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag 08.30 – 11.30 + 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Regionaler Sozialdienst Belp Telefon: 031 818 22 60 
Gartenstrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag: 08.30 – 11.30 + 14.00– 18.00 Uhr 
 Dienstag – Mittwoch: 08.30 – 11.30 + 14.00 -17.00 Uhr 
 Donnerstag: Vormittag geschlossen / 14.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag: 08.30 – 11.30 + 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Kantonale Kindes- und Erwachse- Telefon: 031 635 21 00 
nenschutzbehörde KESB E-Mail: info.kesb-ms@jgk.be.ch 
Mittelland-Süd 
Tägermattstrasse 1 
3110Münsingen 
 

Sektionschef Bern Telefon: 031 634 92 33 
Papiermühlestrasse 17v Fax: 031 634 92 03 
Postfach, 3000 Bern E-Mail: scbern.bsm@pom.be.ch 
  

Zivilschutzstelle Belp 
ZSO unteres Gürbetal Telefon: 031 818 22 22 
Gartenstrasse 2 Fax: 031 818 22 99 
3123 Belp E-Mail: info@belp.ch  

mailto:info@belp.ch
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Veranstaltungskalender 
 
März 2021 
1. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
3. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
10. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
19. Frauenverein, Seniorenmittagstisch, Gemeindesaal 
17. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
17. Seniorenrat, Kaffeehöck, Restaurant Bahnhof, 9 Uhr 
22. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
24. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
31. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
 
April 2021 
7. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
12. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
14. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
16. Frauenverein, Seniorenmittagstisch, Gemeindesaal 
21. Seniorenrat, Kaffeehöck, Restaurant Bahnhof, 9 Uhr 
21. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
26. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
28. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
 
Mai 2021 
3. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
5. Frauenverein, Spieleabend, Alte Kapelle, Wiesenweg 4, 19 Uhr 
5. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
12. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
19. Tavelrunde 1/2021 Gesprächsrunde über politische  
 Gemeindegeschäfte, im Schulhaus, 20 Uhr 
19. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
19. Seniorenrat, Kaffeehöck, Restaurant Bahnhof, 9 Uhr 
19. Frauenverein, Bluesgitarre, Alte Kapelle, Wiesenweg 4, 19 Uhr 
21. Frauenverein, Seniorenmittagstisch, Gemeindesaal 
31. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
 
Juni 2021 
2. Gemeindeversammlung im Gemeindesaal, 20.00 Uhr 
2. Frauenverein, Weltmusik, F. von Grünigen, Alte Kapelle, 19 Uhr 
2. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
7. Seniorenrat, Jassgruppe, Restaurant Bahnhof, 13.30 Uhr 
9. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
16. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 
16. Seniorenrat, Kaffeehöck, Restaurant Bahnhof, 9 Uhr 
23. Pro Senectute, FitGym, Turnhalle Kaufdorf, 14 Uhr 


